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Gemeindeamt Niederndorf 
Bezirk Kufstein - Tirol 
A-6342 Niederndorf 
 

 

Gemeinde Niederndorf, Dorf 25, 6342 Niederndorf  

 

 

An alle  

Objekteigentümer/Steuerpflichtigen 

der Gemeinde Niederndorf 

 

 

 

 

Erhebung Eigenkompostierung / Teilnahme Speiserestentsorgung 

 

Die Gemeinde Niederndorf plant die Neuorganisation der Speiserest/Biomüllentsorgung. Laut Tiroler 

Abfallwirtschaftsgesetz (= AWG) sind biologisch verwertbare Siedlungsabfälle getrennt zu sammeln. Es 

handelt sich dabei um Nahrungs- und Küchenabfälle sowie Gartenabfälle aus Haushalten.  

 

Haushalte, die keine umfassende ganzjährige Eigenkompostierung betreiben, sind daher verpflichtet, ihre 

kompostierbaren Abfälle über die Bioabfallentsorgungsstruktur der Gemeinde Niederndorf einer 

Verwertung zuzuführen (= Andienungspflicht). Dazu werden alle betroffenen Haushalte, mit einer bechipten, 

verwiegbaren 60-Liter-Biomülltonne ausgestattet, die während der Sommermonate von Mai bis Oktober 

bei jeder Entleerung heißgewaschen wird. Parallel zu diesem Vorgang werden die Restmülltonnen mit einem 

Wiegesystem ausgestattet. Die Abrechnung erfolgt künftig nach tatsächlichem Müllaufkommen, wobei der 

Preis für Biomüll erheblich günstiger wie der Preis für den Restmüll sein wird (Biomüll ca. € 0,22 pro kg, 

Restmüll ca. € 0,40 pro kg. 

 

Die Gemeinde ist verpflichtet, alle Haushalte, die eine Eigenkompostierung betreiben, zu erfassen. 

 

Zur Planung (Gebindebeschaffung usw.) bitten wir Sie, die anhängende Antwortkarte vollständig ausgefüllt 

bis zum 30.06.2024 an das Gemeindeamt zu retournieren. Aus organisatorischen Gründen können wir nach 

diesem Termin keine Rückmeldungen mehr berücksichtigen. 

 

Sollten wir keine Rückmeldung erhalten, wird angenommen, dass Sie KEINE Eigenkompostierung betreiben. 

Wir werden Sie dann aufgrund der Andienungspflicht in die zukünftigen Planungen (Gebindebeschaffung 

usw.) für die Sammlung der Speisereste berücksichtigen. Eine Anlieferung von Speiseresten am Recyclinghof 

Niederndorf ist aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen ab 01.10.2024 nicht mehr möglich! Die 

Anlieferung von Stauch- und Rasenschnitt wird wie bisher weiterhin möglich sein. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Der Bürgermeister 
 
ÖkR Ritzer Christian 

Niederndorf, 11.06.2024 

 

 

 

 

 



Biomüll/Speiserestsammlung

Ja, bitte:
•	 Obst- und Gemüsereste
•	 Speisereste
•	 verdorbene Lebensmittel und 

Lebensmittelreste
•	 Schalen von Bananen und  

Zitrusfrüchten
•	 Kaffee- und Teesud und -filter
•	 Eierschalen
•	 Haare

Nein, danke:
•	 Pastiksackerl
•	 Kunststoff-Verpackungen
•	 Hygieneartikel
•	 Windeln (Restmüll)
•	 Staubsaugerbeutel, Kehricht 
•	 Leder, Gummi (Restmüll)
•	 Stoffreste (Restmüll)
•	 Speiseöl und Speisefett (ÖLI)
•	 Asche von Kohleöfen
•	 Zigarettenstummel
•	 künstliche Katzenstreu
•	 Problemstoffe
•	 Strauch- und Baumschnitt  

(Lagerplatz Recyclinghof
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Gemeindeamt Niederndorf 
Bezirk Kufstein - Tirol 
A-6342 Niederndorf 
 

 

Gemeinde Niederndorf, Dorf 25, 6342 Niederndorf  

 

 

Name:_______________________________________  

 

Adresse:_____________________________________ 

 

                 6342 Niederndorf 

 

Rückmeldeschein 
 

Bitte vollständig ausgefüllt bis spätestens 30.06.2024 im Gemeindeamt Niederndorf abgeben, in den 

Postkasten der Gemeinde einwerfen oder per E-Mail an buergerservice@niederndorf.at senden. 

 

 

  Ich nutze die Speiserestentsorgung der Gemeinde Niederndorf: 
 
Hinweis: Für die zukünftige Sammlung wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 03.06.2024 die Firma Daka beauftragt. 

Die neue Speiserestsammlung startet am 01.10.2024 im Probebetrieb. Ab diesem Tag werden nur mehr genormte, 

unbeschädigte, verwiegbare und gechipte 60-Liter-Gebinde entleert, welche von der Gemeinde Niederndorf im Zuge 

der Systemeinführung kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Für Mehrparteienhäuser ist auch die Bereitstellung von 

120- und 240-Liter-Behältern möglich.  

Die entleerten Mengen werden digital erfasst und die Sammelbehälter während der Sommermonate von Mai bis 

Oktober nach jeder Entleerung einer Heißwaschung unterzogen. Während der Sommermonate erfolgt die Entleerung 

wöchentlich, in den Wintermonaten 14-tägig. Über den Abfuhrtag werden wir zeitgerecht informieren!  

 

Die Planung / Koordination der Gebindeerstausstattung erfolgt auf Basis dieser Erhebung durch die Gemeinde 

Niederndorf in Kooperation mit der Firma Daka. Die Verrechnung erfolgt digital im Zuge der folgenden 

Gemeindevorsschreibung.  

 

Wir bitten Sie, bei der Biomüllsammlung nur Speisereste einzubringen und auf die zusätzliche Verwendung von 

Maisstärkesäcken zu verzichten! Grünschnitt, Strauch- und Baumschnitt kann weiterhin bei der Lagerfläche vor dem 

Recyclinghof entsorgt werden. 

 

 

  Ich betreibe Eigenkompostierung: 
 
Hinweis: Wir bitten Sie um sach- und fachgerechte Kompostierung, um etwaige Folgeprobleme durch geruchliche 

Belästigung, Schädlinge, etc. zu vermeiden. Die jeweiligen Organe sind gesetzlich ermächtigt, Kontrollen vor Ort 

durchzuführen. 

 

 

 

Niederndorf, am ………………………………………………………     Unterschrift: …………………………………………………………. 

Niederndorf, 11.06.2024 

 

 

 

 

Objekt:_____________________________________ 

 

mailto:buergerservice@niederndorf.at

